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Einnahmen der Zollverwaltung in tausend Franken

Monat

Januar
Februar

Jan./Febr. 67

Jan./Febr. 66

Zolle

139 774
144577

284 351

266 840

Übrige
Hinnahmen

30312
24641

54953

48368

Total
1967

170086
169218

339304

Total
1966

153 534
161 674

315208

315 208

1967

Mehr-
einnahmen

16552
7544

24096

Minder-
einnahmen

*) Von obigen Mehreinnahmen rühren rund 6 Millionen Franken von der An-
passung der Verrechnung der Bierstcucr an Brauereijahre (jeweils Ende Sep-
tember) her

NB. Um eine Doppelspurigkeit mit den Publikationen der Eidgenossischen
Finanzverwaltung zu vermeiden, fällt die Veröffentlichung dieser Zusammenstellung
an jedem Quartalsende weg.

#ST# Wettbewerbsausschreibungen sowie Anzeigen

Bei der unterzeichneten Verwaltung kann bezogen werden :

Schweizerisches Zivilgesetzbuch
mit den bis I.Januar 1966 erfolgten Änderungen

Preis plus Zustellgebühr Fr. 3.50 (broschiert)

1126

Fr. 4.— (kartoniert)

Drucksachenbureau der Bundeskanzlei

Der vom Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartement herausgegebene

Bericht der Expertenkommission für die
Förderung des Sparens

vom September 1965

kann in deutscher oder französischer Sprache zum Preis von Fr. 3.90 bei der
EidgenössischenDrucksachen-und Materialzentrale, 3003 Bern, bezogen werden.
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ZAK, Monatszeitschrift über die AHV, IV und KO
Herausgegeben vom Bundesamt für Sozialversicherung

Behandelt die Probleme der Alters- und Hinterlassenenversichenmg, der
Invalidenversicherung, der Erwerbsersatzordnung für Wehrpflichtige und der
Familienzulagen, orientiert über die Tendenzen zur Weiterentwicklung dieser
Zweige der Sozialversicherung und publiziert wichtige Gerichtsentscheide.

Die ZAK ist nicht nur für die Funktionäre der Ausgleichskassen und die Mit-
glieder der Invalidenversicherangs-Koinmissionen, sondern auch für ein wei-
teres Publikum von Interesse.

Erscheint monatlich. Jahresabonnement: Fr. 20.—.

Bestellungen sind zu richten an die Eidgenössische Drucksachen* und Material-
zentrale, 3003 Bern.

Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs

Dieses Gesetz, mit den bis I.Januar 1965 erfolgten Änderungen und Er-
gänzungen, enthält als Anhang das Bundesgesetz vom 29. April 1920 betreffend
die Öffentlich-rechtlichen Folgen der fruchtlosen Pfändung und des Konkurses.
Bestellungen sind an das unterzeichnete Bureau zu richten.

Der Bezugspreis beträgt Fr. 2.50 pro Exemplar.

Drucksachenbüro der Bundeskanzlei

Das Bundesamt für Sozialversicherung veröffentlicht ein

Urteilsregister AHV/IV/EO
in Karteiform. Dieses Register dient als Fundstellennachweis für alle seit 1948
publizierten Urteile aus den Gebieten der Alters- und Hinterlassenenversiche*
rung, der Invalidenversicherung und Erwerbsersatzordnung für Wehrpflichtige.
Es umfasst zurzeit 2025 Karten sowie eine Anzahl Leitkarten mit Aufsteck-
reitem.

Gesamtpreis für die Hauptlieferung 1948/57 und sämtliche Nachträge bis
Juni 1966 Fr. 302.80. Interessenten, die nur die Nachträge ab 1961 (mit allen
Karten betreffend die IV) wünschen, erhalten die Nachträge 1961 bis Juni 1966
zum Gesamtpreis von Fr. 140.15. Mit der Bestellung ist ein Abonnement auf die
halbjährlich erscheinenden Nachträge verbunden. Bestellungen oder Anfragen
sind an das Bundesamt für Sozialversicherung zu richten.
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